
Auskunft und Unterstützung bei der Formulierung und Erstellung 

Hilfe bei Vorsorgevollmachten 
und Patientenverfügungen 

 
Hermsdorf. Was genau verbirgt sich 
hinter dem Begriff „gesetzliche 
Betreuung" und wie grenzt sich 
diese gegen eine Vorsorgevollmacht 
ab? Der folgende Beitrag ist ent-
standen im Rahmen eines Inter-
views mit der Hermsdorfer Rechts-
anwältin Claudia Salein, die seit 
13 Jahren schwerpunktmäßig im 
Vormundschafts- und Betreuungs-
recht tätig ist und darüber hinaus 
ratsuchenden Mandanten Auskunft 
und Unterstützung bietet bei der 
Formulierung und Erstellung von 
Vorsorgevollmachten und Patien-
tenverfügungen. 

„Zunehmend häufig wenden sich 
Mandanten an mich mit der Bitte 
um Auskunft hinsichtlich der Ab-
grenzung zwischen einer gesetz-
lichen Betreuung und einer so ge-
nannten Vorsorgevollmacht. 
Hierzu sei zusammengefasst darge-
stellt, dass eine gesetzliche Be-
treuung durch das zuständige Vor-
mundschaftsgericht eingerichtet 
wird, und zwar nur dann, wenn 
ein Mensch aufgrund einer psychi-
schen Erkrankung oder einer 
anderen schweren Erkrankung 
nicht mehr hinreichend in der 
Lage ist, seine Angelegenheit selb-
ständig zu regeln", erklärt die 
Rechtsanwältin. 

 

Gesetzliche 
Betreuung 

Die Erkrankung muss zunächst 
durch einen ärztlichen Gutachter 
festgestellt werden. Misslich ist der 
Umstand, dass oftmals zwischen 
dem Bekanntwerden des Hilfe-
bedarfs und der tatsächlichen Ein-
richtung der gesetzlichen Betreuung 
durch Gerichtsbeschluss mehrere 
Monate vergehen. Als Beispiel für 
die Voraussetzung der Einrichtung 
einer gesetzlichen Betreuung nennt 
Frau Salein Psychosen, die sich als 
Schizophrenie oder als manisch-de-
pressive Erkrankung äußern können, 
aber auch unfallbedingte schwere 
Hirnverletzungen oder Hirntumore. 

Der durch das Vormundschaftsgericht 
eingesetzte Betreuer handelt als 
gesetzlicher Vertreter der hilfe-
bedürftigen Person. Seine Entschei-
dungen, die beispielsweise die Be-
reiche Finanzen, Behörden- und 
Wohnungsangelegenheiten, aber 
auch die Bereiche Aufenthalts-
bestimmung und Gesundheitssorge 
betreffen können, hat der gesetz-
liche Betreuer im  

 
Rechtsanwältin Claudia Salein 
hilft. 
 
Interesse der hilfebedürftigen Person 
wahrzunehmen. Problematisch ist 
oftmals, dass es sich bei dem 
gesetzlichen Betreuer um einen für 
die hilfebedürftige Person fremden 
Menschen handelt. Ein 
Vertrauensverhältnis ist insofern 
zunächst nicht vorhanden. 

Die Einrichtung einer gesetz-
lichen Betreuung darf nicht ver-
wechselt werden mit einer tatsäch-
lichen Unterstützung im Alltag. Es 
gehört jedoch zu den Aufgaben des 
gesetzlichen Betreuers, beispiels-
weise die Vornahme hauswirt-
schaftlicher Verrichtungen durch 
eine Sozialstation - ggf. mit 
Kostenübernahme durch den zu-
ständigen Sozialhilfeträger - zu 
organisieren. 

„Viele Menschen empfinden es 
als misslich, dass der gesetzliche 
Betreuer dem Vormund-
schaftsgericht   Auskunft   über   ihr 

gesamtes Vermögen, auch über 
Sparvermögen, Lebensversiche-
rungen, Wohnungs- und Grund-
eigentum zu erteilen hat und im 
Jahresturnus über die Ein-
nahmen und Ausgaben Rech-
nung zu legen hat", berichtet die 
Expertin. 

Das Gesetz sieht vor, dass keine 
gesetzliche Betreuung eingerich-
tet werden soll bzw. gar nicht ein-
gerichtet werden darf, sofern eine 
Vollmacht oder eine Vorsorge-
vollmacht existiert. Eine Vor-
sorgevollmacht geht einer gesetz-
lichen Betreuung insofern immer 
vor. Der Vorsorgebevollmäch-
tigte vertritt den Vollmachtgeber 
im Rahmen des Inhalts der 
Vollmacht und ist insofern ähn-
lich wie ein gesetzlicher Betreuer 
handlungsbefugt. 

Voraussetzung für die Ver-
fügung einer Vorsorgevollmacht 
ist, dass die erteilende Person 
geschäftsfähig ist. Weiter ist 
wichtig, dass die Vorsorgevoll-
macht umfangreich ist und alle 
Bereiche abdeckt, die eventuell 
zu einem späteren Zeitpunkt zum 
Tragen kommen könnten. 

Claudia Salein: „Man sollte 
sich bei der Abfassung sehr ge-
nau Gedanken machen, mit 
welchen Bereichen man die ent-
sprechende Person tatsächlich 
betraut. Möglich wäre es bei-
spielsweise auch, zwei Personen 
mit der späteren Wahr-
nehmung unterschiedlicher Auf-
gabenbereiche zu bevollmäch-
tigen." 

 
Entscheidung 

früh fällen 

Wichtig ist ihr der Hinweis, dass 
diese Vollmachten, im Gegensatz 
zu einer Generalvollmacht, nicht 
per sofort in Kraft treten, sondern 
erst zu dem Zeitpunkt, zu dem ein 
tatsächlicher Hilfebedarf, beispiels-
weise durch einen Unfall oder 
eine Demenzerkrankung, eingetre- 

ten ist. Sinnvoll sei es, eine 
Vorsorgevollmacht mit einer 
Patientenverfügung zu 
verbinden. Bei einer 
Patientenverfügung erklärtder 
gesunde bzw. zumindest er-
klärungsfähige Mensch, welche 
medizinischen Maßnahmen er im 
Falle einer schweren, zum 
Tode führenden Erkrankung bzw. 
für den Fall einer erheblichen 
Bewusstseinstrübung oder bei 
Bewusstlosigkeit wünscht bzw. 
nicht wünscht. Im Rahmen 
einer Patientenverfügung 
verbunden mit einer Vorsorge-
vollmacht für den Bereich „Ge-
sundheitssorge" bestimmt die 
verfügende Person, welcher ihr 
vertraute Mensch für den Fall 
einer später eintretenden 
schweren Erkrankung auf die 
Einhaltung der Patientenverfü-
gung achten soll. 
 

Umfangreich 
verfassen 

Es empfiehlt sich, die zu bevoll-
mächtigende Person zu dem Be-
ratungsgespräch, welches besten-
falls mit einem spezialisierten 
Fachmann bzw. Fachfrau geführt 
wird, hinzuzuziehen. „Keinesfalls 
ausreichend für eine wirksame 
Vorsorgevollmacht bzw. Patien-
tenverfügung sind vorgefertigte 
Texte, wie sie inzwischen bereits 
im Schreibwarenhandel erhältlich 
sind, in denen der Vollmacht-
geber nur noch seine Wünsche 
durch Kreuzehen zu markieren 
braucht. Vorsorgevollmachten 
und Patientenverfügungen 
müssen, da sie alle elementaren 
Bereiche eines Menschenlebens 
berühren, sehr genau durchdacht 
und so umfangreich wie nur 
möglich verfasst sein, damit sie 
zu einem späteren Zeitpunkt von 
Banken, Behörden, Gerichten, 
Ärzten und Krankenhäusern an-
erkannt und beachtet werden", 
betont sie abschließend. 
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